
Antrag auf Mitgliedschaft im Verein „Erhalt der 
christlichen Kinder- und Jugendarbeit in Köln 
Nord-Ost e.V.“

Hiermit beantrage ich die Mitgliedschaft in oben genanntem 
Verein

als Ordentliches Mitglied

als Förderndes Mitglied

Beiträge:
Ordentliche Mitglieder 40,00 € pro Jahr
Fördernde Mitglieder (natürliche Person) 10,00 € pro Monat
Fördernde Mitglieder (juristische Person) 500,00 € pro Jahr
Die Beiträge aller Mitglieder und Spenden sind steuerlich absetzbar.

Name, Vorname: ..…….............................................................

Adresse: ..................................................................................

Geb.- Datum: ............................... Tel. Nr.: .............................

eMail Adresse: ....…………........................................................

Unterschrift:  ...............................…   Datum: ........................

Ich ermächtige den Verein, Beitragszahlungen von meinem Konto

IBAN …………………………………………………….. bei

Kreditinstitut ……………………………………………………….  
einzuziehen. Zugleich weise ich mein Kreditinstitut an, die vom 
Verein mit der Gläubiger 
ID Nummer  DE89ZZZ00002092694 auf mein Konto gezogenen 
Lastschriften einzulösen.

Unterschrift: …………………………………………………………..

Ich überweise meinen Beitrag selbst (Dauerauftrag) auf das Konto 
des Vereins 
IBAN DE89 3755 1440 0100 0441 55  (SpK Leverkusen)



Zweck des Vereins:
Zweck des Vereins ist die Erhaltung, Förderung, sowie der Betrieb von Kinder- und 
Jugend-Betreuungseinrichtungen mit christlicher Ausprägung sowie die Förderung 
einzelner Projekte in der christlichen Kinder- und Jugendarbeit.
Der Verein kann dabei sowohl als Träger wie als Förderer auftreten. Bevorzugt sollen 
Aktivitäten in den Bezirken Köln - Flittard, - Stammheim und - Bruder Klaus unterstützt 
werden, allgemeines Förderungsgenbiet ist der Kölner Nordosten und die angrenzenden 
Viertel der Stadt Leverkusen.

Die Mitgliedschaft wird durch eine schriftliche, an den Vorstand gerichtete Beitrittserklärung 
erworben. Diese schließt die Anerkennung der Satzung ein. Der Vorstand entscheidet über den 
Aufnahmeantrag. Bei Ablehnung des Aufnahmeantrags sind dem Antragsteller die Gründe 
schriftlich mitzuteilen.

Stand: 15.02.2018


